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Schallschutz: DIN 4109 entspricht nicht 
den anerkannten Regeln der Technik 
 

 

I. Einleitung 
 

Bei der Realisierung von Bauvorhaben kommt der Erstellung des Leistungsbil-
des zur Beschreibung der vereinbarten und geschuldeten Leistungen ein hoher 
Stellenwert zu. Regelmäßig wird das Leistungsbild zwischen dem Auftraggeber 
und dem Auftragnehmer detailliert besprochen und über einzelne Positionen 
verhandelt, da die Leistungsbeschreibung bekanntlich der Schlüssel zur Preis-
bildung und –vereinbarung ist. 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der ständig steigenden 
Anforderungen an den Schallschutz ist es erstaunlich, dass sich die Gerichte 
vermehrt mit baurechtlichen Streitigkeiten auseinander setzen müssen, in denen 
es um die Frage nach dem vertraglich geschuldeten Maß an Schallschutz in 
einer Immobilie geht. Ausgangspunkt ist zumeist eine fehlende ausdrückliche 
Vereinbarung zum Thema Schallschutz oder der schlichte Verweis in Vertrag 
oder Leistungsbeschreibung auf die für den Schallschutz im Hochbau einschlä-
gige DIN 4109. Nach erfolgter Fertigstellung ist der Auftraggeber – oftmals auf-
grund Verärgerung des Nutzers/Mieters – über die Hellhörigkeit und die dürftige 
Abschirmung von Lärm sowohl von innen als auch von außen überrascht. Bei 
dem sich anschließenden Streit über die Mangelhaftigkeit der Immobilie stellt 
sich dann die Frage, welches Maß an Schallschutz bei Verträgen, in denen 
keine ausdrückliche Regelung oder nur ein Verweis auf die DIN 4109 enthalten 
ist, vom Bauunternehmer geschuldet wird. 

II. Die einschlägige Rechtsprechung 
 
Ausgangspunkt aller Gerichtsentscheidungen, in denen es um die Mangelhaf-
tigkeit einer Immobilie wegen ungenügendem Schallschutz geht, ist die Frage, 
welches Maß an Schallschutz in Ermangelung einer ausdrücklichen Abrede 
geschuldet ist. Sowohl in Bauverträgen nach BGB als auch in solchen nach 
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VOB/B richtet sich die Bewertung in diesen Fällen 
danach, ob sich der Vertragsgegenstand für die vorge-
sehene Verwendung eignet und eine Beschaffenheit 
aufweist, die für das Werk üblich ist und vom Auftrag-
geber erwartet werden kann. Weiterhin muss das Werk 
den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik 
entsprechen. 

Dieser Grundsatz – Einhaltung der anerkannten Regeln 
der Baukunst und wurde von Bauunternehmen dahin-
gehend ausgelegt, dass bei Einhaltung der DIN 4109 
zum Schallschutz im Hochbau eine den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechende und mithin mangel-
freie Leistung vorliege. 

Anders jedoch der BGH, der schon im Jahr 2007 ent-
schied, dass die Schallschutzbestimmungen der DIN 
4109 lediglich den Mindeststandard im Hinblick auf 
eine Abschirmung von unzumutbaren, gesundheits-
schädlichen Schallbelastungen aufzeigt, jedoch nicht 
als Standard für einen üblichen Schallschutz dienen 
kann (Az. VII ZR 45/06). Ergänzend stellte das OLG 
Karlsruhe in einer Entscheidung aus dem Jahr 2009 
(Az. 8 U 159/08) fest, dass zumindest im Wohnungs-
bau die DIN 4109 bereits seit 1989 – mithin seit über 
20 Jahren - nicht mehr dem Stand der Technik ent-
spricht! 

Diesen Punkt aufgreifend entschied der BGH im Jahr 
2009, dass selbst die ausdrückliche Vereinbarung der 
Einhaltung der DIN 4109 im Bauvertrag den Bauunter-
nehmer nicht dazu berechtigt, den Schallschutz auf 
dieses Niveau zu reduzieren, da für einen Bauherrn 
nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, dass eine geltende 
DIN-Vorschrift nicht den aktuell anerkannten Regeln 
der Technik entspricht (BGH, Urteil vom 04.06.2009, 
Az. VII ZR 54/07). Vielmehr obliegt es dem Bauunter-
nehmer, den Auftraggeber auf die Diskrepanz und den 
nach der DIN vorgesehenen geringen Standard hinzu-
weisen. Tut er das nicht, kann er den Vorwurf der Man-
gelhaftigkeit wegen fehlenden Schallschutzes nicht mit 
Hinweis auf die Einhaltung der DIN entkräften.  

III. Praxishinweis 

Beim Abschluss von Bauverträgen ist darauf zu achten, 
den gewünschten Schallschutz in der Leistungsbe-
schreibung umfassend und eindeutig zu beschreiben. 
Ein Hinweis auf die DIN 4109 genügt nicht, da diese 
nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik ent-
spricht und von Bauherrenseite in der Regel auch nicht 
das gewünschte Qualitätsniveau abbildet. 

 

 

 

 

Der Verweis auf die anerkannten Regeln der Technik – 
sei es im Vertrag oder aufgrund der gesetzlichen Vor-
gaben - genügt bezüglich des Schallschutzes ebenfalls 
nicht. Kommt es zu Streitigkeiten, wird das Gericht eine 
Vertragsauslegung mit ungewissem Ausgang vorneh-
men um zu ermitteln, was üblich ist und was der Auf-
traggeber hätte erwarten dürfen. Ein solch langwieriger 
Streit mit ungewissem Ausgang sollte im Interesse 
beider Parteien vermieden werden. 

Gleiches gilt im Übrigen auch für Architekten- und sons-
tige Planerverträge. Ohne ausdrückliche abweichende 
Vereinbarung muss der Architekt oder Ingenieur seine 
Planung darauf ausrichten, dass diese die üblichen und 
vom Auftraggeber berechtigter Weise erwarteten 
Schallschutzwerte berücksichtigt. Andernfalls ist seine 
Planung mangelhaft. Auch bei diesen Verträgen sollte 
daher eine umfassende Regelung zum gewünschten 
Schallschutz des fertigen Gebäudes aufgenommen 
werden, um spätere Auseinandersetzungen zur Frage 
des Geschuldeten zu vermeiden. 

Zur Beachtung: Der für Mietrecht zuständige VIII. 
Zivilsenat des BGH hat sich der Auffassung des für 
Werkverträge zuständigen und für die hier beschriebe-
nen Urteile verantwortlichen VII. Senats nicht ange-
schlossen. In einem Urteil vom 07.07.2010 (Az. VIII ZR 
85/09) zum Wohnraummietrecht hat er sich ausdrück-
lich gegen die Anwendbarkeit der zum Werkvertrags-
recht entwickelten Grundsätze und hierzu ergangener 
Urteile ausgesprochen und festgestellt, dass ein Wohn-
raummieter ohne entsprechende Abrede im Vertrag 
regelmäßig keinen Anspruch auf einen gegenüber den 
Grenzwerten der zur Zeit der Errichtung des Gebäudes 
geltenden DIN-Norm 4109 erhöhten Schallschutz hat, 
selbst wenn aus baulicher Sicht ein höherer Standard 
zu erwarten wäre. 
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